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1982 -07- 13 A n fra g e 

der Abg. Dr. FEURSTEIN.J Dr. HochtL 
und Genossen 

an den Bundesminister für Gesundheit und UmweLtschutz 

betreffend Grenzabfertigung von Turnierpferden 

Zwischen dem BundesLand VorarLberg~ dem Fürstentum Liechtenstein 

sowie den benachbarten Gebieten der Schweizerischen Eid­

genossenschaft sowie der Bundesrepublik DeutschLand bestehen 

enge VerfLechtungen. Das giLt für aLLe Bereiche. Besonders 

intensiv sind sie zwischen den Sportvereinen. An Wettkämpfen~ 

die im VorarLberger Rheintal durchgeführt werden~ sind 

regeLmäßig Schweizer~ Liechtensteiner und Deutsche beteiLigt. 

Die Grenzabfertigung bereitet in diesen FäLLen praktisch 

keine ProbLeme. Eine Ausnahme besteht für den Reitsport. 

Dies deshaLb~ weiL die bestehenden gesetzLichen Bestimmungen 

durch das Bundesministerium für Gesundheit und UmweLtschutz 

sehr bürokratisch ausgeLegt werden. Dies zeigte sich vor 

aLLem anLäßLich eines Turniers~ das in RankweiL-Brederis 

zu Pfingsten 1982 durchgeführt wurde. An diesem Turnier 

beteiLigten sich einige Reiter aus der benachbarten Schweiz. 

ALs sie zur Grenze in Meiningen kamen~ wurden sie aufgefordert~ 

die Pferde aus den Anhängern auszuLaden~ zu satteLn und 

dann hoch zu Roß die Rheinbrücke zu passieren. Einige 

Meter hinter dem österreichischen Grenzzollamt durften sie 

die Pferde wieder in die mitgeführten Anhänger verLaden. 
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Diese Aufforde rung e rfo l·gte durah die tJs te rreiahisahen Zo l l­

behtJrden mit dem Hinweis, daß das Bundesministerium für 

Gesundheit und Umweltsahutz ein Passieren der Grenze in 

Meiningen nur bei Ausübung des Reitsportes erlaube. Daher 

sei es niahtJ gestattet, das Pferd in e.inem Anhänger übel' 

die Grenze zu bringen; es sei auah niaht erlaubt, das Pferd 

übel' die Grenze zu führen, sondern es sei notwendig, daß 

der Reitel' das Pferd besteigt, wenn er die Grenze passieren 

wi l l. 

Eine solahe Vorgangsweise stö~bei den Veranstaltern von 

Turnieren aber auah bei den Teilnehmern aus der benaahbarten 

Sahweiz auf bereahtigtes Unverständnis. Es ist insbesondere 

niaht einsiahtig, welahe veterinärpolizeiliahen Zielsetzungen 

auf diese Weise verfolgt werden. 

Die unterzeiahneten Abgeordneten riahten daher an den Herrn 

Bundesminister für Gesundheit und Umweltsahutz folgende 

A n fra g e : 

1. Welahe Uberlegungen waren für die Anordnung des Bundes­

ministeriums für Gesundheit und UmweLtsahutz an die ZolLämter 

maßgebend, daß "nur in Ausübung des Reitsportes" die 

Grenze ohne veterinärpolizeiliahe KontrolLen passiert 

werden darf ? 

2. Sind Sie bereit, den ErLaß abzuändern und den Grenzübertritt 

in allen Fällen zu gestatten, wenn dies offensiahtliah nur 

zur kurzfristigen Ausübung des Reitsportes im österreichisahen 

Grenzgebie tel' fo 19 t .? 

J. Wenn nein, welahe anderen Maßnahmen überlegen Sie, um ein 

Auswuahern der Bürokr71ie in diesem Zusammenhang zu verhindern ? 
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